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1 	 T 447/90 

Sachverhalt und Antrage 

Die europàische Patentanineldung 87 116 531.2 
(Veröffentlichungsnunnner 0 270 856) wurde von der 
Prüfungsabteilung zurückgewiesen. 

Der Entscheidung der Prüfungsabteilung lagen die am 
4. Dezeinber 1989 eingereichten geänderten Ansprüche 1 - 3 
zugrunde. Der geanderte Anspruch 1 hat folgenden 
Wortlaut: 

"Rohling (1) zur Herstellung eines abgeflachten 
Katalysator-Trägerkörpers aus spiralig gewickelten 
abwechselnden Lagen glatter (2) und geweliter (3) Bleche 
mit einem wicklungsfreien Zentralbereich (4), dadurch 
gekennzeichnet, daB zumindest die innerste Lage (5) die 
den wicklungsfreien Zentralbereich (4) uinschlieSt, aus 
einem geweilten Blech (3) besteht." 

Die unabhängigen Ansprüche 2 und 3 betreffen einen 
Katalysator-Trägerkôrper bzw. ein Verfahren zur 
Herstellung eines Rohlings nach Anspruch 1. 

Die Anmeldung wurde wegen mangeinder Neuheit des Rohlings 
gemäB Anspruch 1 gegenuber dein Stand der Technik nach FR-
A-i 421 463 (D2) zuruckgewiesen. In der angefochtenen 
Entscheidung wird ausgeführt, die Anmelderin habe nicht 
bestritten, daB aus D2 ein Trägerkörper aus spiralig 
gewickelten abwechselriden Lagen glatter und geweliter 
Bleche zu entnehmen sei, wobei zumindest die innerste Lage 
aus eineln geweliten Blech bestehe. Es sei zu verinerken, 
daB eine materialspezifische Definition der "Bleche" der 
ursprünglich eingereichten Anmeldung jedenfalls nicht zu 
entnehmen sei und das Material gemaB D2 auch "blechartig" 
verarbeitet werden müsse. Die im Anspruch 1 noch 
enthaltenen Angaben, die einen "wicklungsfreien 
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Zentralbereich" und die "Herstellung eines abgeflachten 

Katalysator-Tràgerkärpers" betreffen, seien nicht zur 

eindeutigen Abgrenzung gegenuber dem Stand der Technik 

nach D2 geeignet. Diesbezüglich wird in der Entscheidung 

festgestellt, daB insbesondere im Hinblick auf den 

spiraligen Aufbau des Rohlings, dann die Umschreibung 

"wicklungsfrei" nicht mehr alleine als Charakterisierung 

herangezogen werden känne. Auch die Unischreibung 

"abgeflacht", ohne nãhere Spezifizierung, känne auf den 

aus D2 bekannten Körper im weitestgehenden Sinne 

zutreffen, da u. a. auch ein geflachter Kórper unter der 

Belastung des Eigengewichts entstehe. 

III. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde erhoben. Mit ihrer BeschwerdebegrUndung hat sie 

als ersten Hilfsantrag Anderungen in den AnsprUchen 1 und 

3 vorgeschlagen. Nachträglich sind drei zusätzliche 

Hilfsantràge auf der Basis von weiteren Anderungen im 

Anspruch 1 gestellt worden. 

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung 

unter anderem vorgetragen, daB D2 sich nicht mit 

Katalysatorträgern aus Metall beschäftige und aus diesem 

Grunde schon nicht neuheitsschädlich sein kônne. D2 

enthalte auch keinerlei Hinweise auf die Mäglichkeiten zur 

Herstellung eines abgeflachten Kôrpers und ebenso nicht zu 

einem wicklungsfreien Zentralbereich, weicher den 

Druckverlust bei einem Startkatalysator verringere. 

Bezüglich der Bedeutung der Formulierung "wicklungsfreier 

Zentralbereich" hat die Beschwerdeführerin auf die mit 

Schreiben vom 1. August 1989 vorgebrachten Arguinente Bezug 

genommen. Sie hat ferner ausgeführt, daB unter dem 

Begriff "Blech" nur ein metallisches Teil verstanden 

werden könne. AuBerdem würde der Fachmann das Wort 

"abgeflacht" niemals im Sinne einer zufälligen, z. B. 
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fertigungstechnisch begründeten geringen Ovalitãt eines 

Katalysator-Tràgerkärpers verstehen. 

IV. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und ein Patent aufgrund der am 

4. Dezeinber 1989 eingereichten Anspruche zu erteilen 

(Hauptantrag), oder aufgrund eines der im Beschwerde-

verfahren gesteilten Hilfsantràge. Hilfsweise beantragt 

sie eine mündliche Verhandlung falls dem Hauptantrag nicht 

stattgegeben werden soilte. Auf eine Frage des Bericht-

erstatters hin hat der Vertreter der Beschwerdeführerin in 

einem Ferngespräch am 16. Januar 1992 angegeben, daB sie 

den Antrag auf inündliche Verhandlung vor der Kanuner nicht 

aufrechterhalten würde, solite der Gegenstand des 

Anspruchs 1 gemãB Hilfsantrag als neu angesehen werden und 

die Sache an die PrUfungsabteilung zur Fortsetzung der 

Prüfung zurückverwiesen werden. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die geänderten Ansprüche 1 bis 3 gemà8 Hauptantrag 

erfüllen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPtJ. Das 

zusätzliche Merkmal mi Anspruch 1, daB es sich urn em 

Rohling zur Herstellung "eines abgeflachten Katalysator-

Trágerkärpers" handelt, ist aus der ursprünglich 

eingereichten Anmeldung, Seite 2, Zeilen 14 - 21, 

unmittelbar und eindeutig ableitbar. Der Anspruch 2 

entspricht einer Konibination der Merkmale der 

ursprünglichen Ansprüche 1 und 2. Ferner stützt sich der 

Anspruch 3 auf den ursprünglichen Anspruch 3 und die 

Beschreibung Seite 2, Zeile 22 bis Seite 3, Zeile 12. 
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In der angefochtenen Entscheidung sind keine direkten 
Einwànde auf der Basis von Artikel 84, insbesondere in 
bezug auf die Kiarheit des Anspruchs 1, erhoben worden. 
Die Prüfungsabteilung hat jedoch im Zusammenhang mit der 
Neuheitsprüfung festgestellt, daB die Angaben bezüglich 
des "wicklungsfreien Zentralbereichs" und der "Herstellung 
eines abgeflachten Katalysator-Trägerkärpers" nicht zur 
eindeutigen Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik 
nach D2 geeignet seien. 

Nach Auffassung der Kammer ist die Formulierung "mit einem 
wicklungsfreien Zentralbereich" zwar breit, indem sie 
keine präzise Grenze für die absoluten oder relativen 
Dimensionen des freigehaltenen Zentralbereiches setzt, 
jedoch geht aus der Anmeldung hervor, daB Rohlinge aus 
spiralig gewickelten abwechselnden Lagen glatter und 
geweilter Bleche mit einem wicklungsfreien Zentralbereich 
bekannt sind, inklusiv soicher die zur Herstellung eines 
abgeflachten Katalysator-Trägerkörpers dienen. In diesem 
Kontext 1st in der Beschreibung beispielsweise auf die 
Druckschrift DE-OS-2 856 030 und auf die bekannten 
sogenannten Startkatalysatoren mit wicklungsfreiem 
Zentralbereich verwiesen. Unter diesen Umstànden halt es 
die Kammer nicht für erforderlich, Angaben über die 
Diinensionen des wicklungsfreien Zentralbereichs oder über 
den Grad der Abflachung im Oberbegriff des Anspruchs 1 
anzugeben, um den Erfordernissen bezüglich der Kiarheit zu 
genügen. 

Aus D2 1st ein Katalysator-Tràgerkôrper für Abgasreinigung 
bekannt, dessen filtrierende Masse aus einein spiralig 
gewickelten geweliten Karton aus eineiu feuerfesten 
Material, wie z. B. Asbest, besteht. Dieser gewelite 
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Karton (beispeilsweise gewelite Asbestpappe) besteht 

seinerseits aus einer glatten Folie und einer darüber 

liegenden geweilten Folie, so daB durch dessen spiralige 

Bewicklung eine zylindrische Masse bzw. ein zylindrischer 

Rohling aus spiralig gewickelten abwechselnden Lagen 

glatter und geweliter Folien entsteht (siehe "Résumé", 

Absàtze a und c, Fig. 1; Seite 1, linke Spalte, Absätze 3, 

4 und 5; Seite 2, linke Spalte, zweiter Absatz). Es geht 

ferner aus Fig. 1 eindeutig hervor, daB der Zentralbereich 

des zylindrischen Rohlings von einer geweliten Folie als 

innerste Lage unischlossen ist. 

In D2 1st nur Asbest als Feuerfestmaterial für die 

filtrierende Masse of fenbart. Von Blech (d. h. von einem 

metallischen Flachzeug) oder von einem Metall 1st 

überhaupt nicht die Rede, weder in Verbindung mit der in 

D2 beanspruchten filtrierenden Masse noch im Zusainmenhang 

mit dem auf Seite 1 analysierten Stand der Technik (vgl. 

Seite 1, zweiter Absatz wo Asbestfasern, Asbestgewebe und 

Aluminiumoxydkugeln erwähnt sind). Die Kaminer hat auch 

keine Aussage in D2 gefunden, wonach das Material 

"blechartig" verarbeitet werden muB. 

Es 1st anzumerken, daB unter dem Wort "Blech" em 

metallisches Flachzeug mit rohen, geschnittenen oder 

verformten Kanten und meist viereckiger Form (vgl. Romps 

Chemie-Lexikon, Band 1, 8 Auflage, 1979, S. 461) bzw. em 

gewalztes Metall in Form von ebenen, flachen Tafein oder 

Bändern (vgl. Brockhaus Naturwissenschaften und Technik, 

Band 1, 1971, Seite 148) zu verstehen 1st. Dagegen 

bedeutet der Begriff "Feuerfestmaterialien" nicht 

metallische Werkstoffe (jedoch einschieBlich soicher, die 

einen Anteil an Metall enthalten, z. B. Cerniets), die 

einen Segerkegel-Fallpunkt von mindestens 1500 °C haben 
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und die bei den Dauerteinperaturen von über 800 °C 

industriell einsetzbar sind (vgl. Ramps, Chemie-Lexikon, 

Band 2, 8 Auflage, 1981, S. 1276). 

Unter diesen Umständen koinmt die Rammer zu der SchiuB-

folgerung, daB der Rohling gemaB Anspruch 1 sich von dent 

aus D2 bekannten Rohiing zuinindest dadurch unterscheidet, 

daB er aus Metali, bzw. aus Biech besteht. Daher ist der 

Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag neu. 

Die Frage des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens einer 

erfinderischen Tàtigkeit des Rohlings nach dent Anspruch 1 

ist von der Prufungsabteiiung noch nicht gepruft worden. 

Die Rammer halt es für nicht angezeigt, diese Frage zu 

untersuchen und macht von ihrer Befugnis nach Art. 111 (1) 

EPU Gebrauch, die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an 

die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Nach Auffassung 

der Rammer könnte bei der weiteren Prüfung nicht nur D2 

und GB-A-i 491 198 in Betracht gezogen werden, sondern 

auch die Druckschrift DE-A-2 856 030, die auf der Seite 2 

der Anmeldung erwáhnt ist und einen Rohling nach dent 

Oberbegriff des Anspruchs 1 beschreibt. 

In Anbetracht des Ergebnisses der Entscheidung bezügiich 

des Hauptantrags erubrigte es sich auf die hilfsweise 

weiteren gesteliten Antrage einzugehen. 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, die Prüfung auf der Grundlage des 

Hauptantrags fortzusetzen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 P.A.M. Lançon 
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